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Bürger im Grundwissen der ZV vom 
3.8.1981; die Durchführung von 
Maßnahmen des Atem- und Körper
schutzes für die Bevölkerung und zu 
ihrer geschützten Unterbringung; 
die Warnung und Alarmierung der 
Bevölkerung bei drohenden Gefah
ren, die Vorbereitung und Durch
führung des medizinischen Schut
zes, des Schutzes der landwirtschaft
lichen Produktion, der Lebensmittel, 
des Trinkwassers und lebensnotwen
diger Bedarfsgegenstände zur Ge
währleistung der Versorgung der 
Bevölkerung. 2. Die Durchführung 
von Maßnahmen, die dem Schutz 
und der Aufrechterhaltung der Pro
duktion der Volkswirtschaft dienen.
3. Die Vorbereitung von Einsatz
kräften der ZV zur Behebung oder 
Milderung von Schäden durch mili
tärische Aggressionshandlungen 
oder Katastrophen, insbesondere 
zur Durchführung von Rettungs-, 
Bergungs- und unaufschiebbaren In
standsetzungsarbeiten, zur Hilfelei
stung für die betroffene Bevölke
rung und zur raschen Wiederherstel
lung beschädigter, für die Gesell
schaft lebenswichtiger Betriebe, An
lagen und Einrichtungen. Die Ein
satzkräfte der ZV werden in den Be
zirken und Kreisen sowie in Betrie
ben und Einrichtungen der Volks
wirtschaft auf der Grundlage der 
Freiwilligkeit aufgestellt und für ihre 
unter komplizierten Bedingungen zu 
lösenden Aufgaben ausgebildet und 
vorbereitet. Zu den Einsatzkräften 
gehören Rettungs-, Bergungs- und 
Instandsetzungs-, Sanitäts- u. a. 
Formationen bzw. Einrichtungen. 4. 
Die Gewährleistung des Katastro
phenschutzes. In der Verordnung 
über den Katastrophenschutz in der 
DDR vom 15. 5. 1981 ist der Kata
strophenschutz als Bestandteil der 
ZV bestimmt. Er umfaßt den vor
beugenden Katastrophenschutz und 
die Abwehr und Bekämpfung von 
Katastrophen sowie die Beseitigung 
ihrer Auswirkungen. Mit der Erfül
lung ihrer Aufgaben trägt die ZV ge

nerell zur Erhöhung der Wirksam
keit der Maßnahmen zur Verhütung 
und Bekämpfung von Natur- u. a. 
Katastrophen sowie zur wesentli
chen Erhöhung der Sicherheit in den 
Betrieben der Volkswirtschaft und 
in anderen Bereichen der sozialisti
schen Gesellschaft bei, insbesondere 
hinsichtlich des Brand-, Katastro
phen-, Arbeits- und Gesundheits
schutzes sowie der Produktions
und technischen Sicherheit. Die 
Vorbereitung und Durchführung 
der Aufgaben und Maßnahmen der 
ZV sind entsprechend ihrem gesamt
staatlichen und gesamtgesellschaftli
chen Charakter Aufgabe aller 
Staats- und Wirtschaftsorgane, Be
triebe und Institutionen, die sie in 
enger Zusammenarbeit mit den ge
sellschaftlichen Organisationen im 
Rahmen und als Bestandteil ihrer 
Verantwortungs- oder Tätigkeitsbe
reiche im. Interesse und mit der Be
völkerung lösen. Der Ministerrat der 
DDR beschließt alle grundsätzli
chen staatlichen Maßnahmen der 
ZV und sichert deren Durchführung 
als Bestandteil der staatlichen Lei
tung und Planung. Der Minister für 
Nationale Verteidigung führt die 
ZV der DDR über den Leiter der 
ZV der DDR. Die Minister, die Lei
ter der anderen zentralen staatlichen 
Organe, die Leiter der Kombinate, 
Betriebe oder Einrichtungen sowie 
die Vorsitzenden der Genossen
schaften sind die Leiter der ZV in 
ihrem Verantwortungsbereich. In 
den Bezirken, Kreisen, Städten, 
Stadtbezirken und Gemeinden ob
liegt den Vorsitzenden der Räte als 
Leiter der ZV die Führung der ZV 
im jeweiligen Territorium. In Über
einstimmung der persönlichen und 
gesellschaftlichen Interessen und in 
Wahrnehmung der verfassungsmä
ßig festgelegten Rechte und der Eh
renpflicht der Bürger der DDR zum 
Schutz des Friedens, des sozialisti
schen Vaterlandes und seiner Errun
genschaften ist es eine patriotische 
Aufgabe der Bürger und ihrer gesell-


